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 Diskussionsbeitrag

Thomas J. Piskernigg

Überlegungen zur Zulässigkeit der 
Präimplantationsdiagnose
Reflections on the Allowance of Pre-Implantation Diagnosis

1. Ein aktuelles Urteil aus Deutschland

Die 12. große Strafkammer des Landgerichts 
Berlin sprach mit Urteil vom 14.05.2009, Geschäfts-
nummer (512) 1 Kap Js 1424/06 KLs (26/08), einen 
Arzt frei, der im Rahmen von In-Vitro-Fertilisati-
onen (IVF) wiederholt Präimplantationsdiagnosen 
(PID) zum Zwecke der Entdeckung von genetisch 
erkennbaren Krankheiten vorgenommen, befruch-
tete Eizellen mit einem medizinisch positiven Be-
fund nicht implantiert und in der Folge sterben 
lassen hatte. Der Arzt hatte sich selbst angezeigt, 
um Rechtssicherheit dahingehend zu erhalten, ob 
er PID durchführen dürfe.

Die von diesem Arzt verwendete Diagnosetech-
nik wird vom Gericht als „Trophectodermbiop-
sie“ bezeichnet (Urteil S. 5). Diese ermögliche es, 
„bei einer befruchteten Eizelle in einem Stadium 
nach mehreren Zellteilungen das Vorliegen […] 
gravierende[r] Anomalien festzustellen. Es handelt 
sich hierbei um eine diagnostische Untersuchung 
an einer einzigen, dem Embryo entnommenen 
– nicht mehr totipotenten – Zelle in einem sehr 
frühen Stadium der Entwicklung.“

Die für die Strafbarkeit des Arztes nach deut-
schem Recht (Embryonenschutzgesetz – ESchG) 
maßgeblichen Bestimmungen lauten:
 § 1 Mißbräuchliche Anwendung von Fortpflan-

zungstechniken
 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe wird bestraft, wer 
 […]
 2. es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen 

Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwanger-
schaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle 
stammt,

 […]

 § 2 Mißbräuchliche Verwendung menschlicher Em-
bryonen

 (1) Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer Frau 
vor Abschluß seiner Einnistung in der Gebärmutter 
entnommenen menschlichen Embryo veräußert oder 
zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck 
abgibt, erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

 […]
 § 6 Klonen
 (1) Wer künstlich bewirkt, daß ein menschlicher 

Embryo mit der gleichen Erbinformation wie ein 
anderer Embryo, ein Foetus, ein Mensch oder ein 
Verstorbener entsteht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

 (2) Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 be-
zeichneten Embryo auf eine Frau überträgt.

 […]
Im Folgenden wird die Argumentation des Ge-

richts kurz wiedergegeben.
Zunächst war die Frage zu klären, ob der Arzt 

gegen das Verbot gemäß § 1 (1) Ziffer 2 ESchG ver-
stoßen hat. Das Gericht stellte dazu fest, dass der 
Gesetzgeber des ESchG die Zulässigkeit der PID 
nicht regeln (wollen) habe können, da diese Technik 
seinerzeit nicht bekannt gewesen sei. Es sei daher 
vom Schutzzweck des Gesetzes her zu fragen, ob 
diese Bestimmung auch die PID verbiete. Das Ge-
richt verneinte diese Frage im wesentlichen mit der 
Begründung, dass die PID nicht mit unstrittig ver-
botenen Handlungen wie der „Leihmutterschaft“, 
der Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwe-
cken bzw. der Erzeugung von Embryonen, deren 
Einsetzung aus anderen Gründen von vornherein 
ausgeschlossen oder überhaupt nicht beabsichtigt 
werde, gleichzusetzen sei (Urteil S. 9 ff.).
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Im Zusammenhang mit der Erörterung der 
Strafbarkeit gemäß § 2 (1) ESchG betonte das Ge-
richt, dass den Arzt keine Garantenpflicht treffe, 
den Embryo „in jedem Fall auf die jeweilige Pa-
tientin zu übertragen“, schon weil etwa die Frau 
die Übertragung jederzeit ablehnen könne, sodass 
ihm keine Tötung durch Unterlassen der Implan-
tation zur Last gelegt werden dürfe. Das „passive 
Absterbenlassen des Embryos“ entspreche im Üb-
rigen „in seinem Unrechtsgehalt nicht einer aktiv-
missbräuchlichen Verwendung“ des Embryos. Das 
ESchG strebe auch „keine Erhaltung des Lebens des 
Embryos um jeden Preis an“ (Urteil S. 11 f.).

Die Untersuchung des Embryos stelle auch 
kein „Klonen“ im Sinne des § 8 ESchG dar, da die 
entnommene Zelle nicht totipotent sei. Ein gene-
relles Verbot der Untersuchung des Embryos und 
damit die Pflicht zu dessen „blinder“ Übertragung 
sei dem Gesetz nicht zu entnehmen. In der Praxis 
werde der Embryo vor der Implantation „zumin-
dest unter dem Mikroskop angeschaut – also unter-
sucht“ (Urteil S. 12 f.).

Schließlich weist das Gericht auf Wertungs-
widersprüche hin, die entstehen würden, lehnte 
man die PID ab: Die Frau würde diesfalls zur PND 
(Pränataldiagnose) und damit zu einer Schwanger-
schaft „auf Probe“1 bzw. äußerstenfalls zu einer zwar 
legalen, aber wesentlich belastenderen Abtreibung 
praktisch gezwungen. „Im Sinne des einheitlichen 
Schutzes der Leibesfrucht ist daher […] das ESchG 
so auszulegen, dass eine Präimplantationsdiagnos-
tik […] nicht strafbar ist.“ Dies stehe auch damit im 
Einklang, „dass der in vivo gezeugte Embryo bis zu 
seiner Einnistung in die Gebärmutter überhaupt 
nicht geschützt“ und Spirale oder „Pille danach“ 
erlaubt seien. Wenn letztgenannte Nidationshem-
mer erlaubt seien, müsse auch die „Untersuchung 
des Embryos mit dem grundsätzlichen Ziel der 
Übertragung – also eine ‚mildere’ Maßnahme“ – zu-
gelassen werden. Zwar sei zuzugeben, dass aus der 
Straflosigkeit der PID die Gefahr einer „uferlosen 
Ausweitung der ‚Selektionskriterien’ resultiere.“ 
Die entscheidungsgegenständlichen Fälle „bieten 

allerdings keinen Anlass, den beteiligten Paaren 
und dem Angeklagten zu unterstellen, sie hätten 
die ‚Zucht’ besonders leistungsfähiger oder durch 
bestimmte äußerliche Eigenschaften ausgezeich-
neter Nachkommen angestrebt“ (Urteil S. 13 ff.).

2. Wie hätte das Urteil auf Basis des öster-
reichischen Rechts lauten müssen?

a) Die maßgeblichen Rechtsnormen

Die in Österreich maßgeblichen Rechtsvor-
schriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes 
(FMedG) sind:
 § 1. (1) Medizinisch unterstützte Fortpflanzung 

im Sinn dieses Bundesgesetzes ist die Anwendung 
medizinischer Methoden zur Herbeiführung einer 
Schwangerschaft auf andere Weise als durch Ge-
schlechtsverkehr.

 […]
 (3) Als entwicklungsfähige Zellen sind befruchtete 

Eizellen und daraus entwickelte Zellen anzusehen.
 § 9. (1) Entwicklungsfähige Zellen dürfen nicht für 

andere Zwecke als für medizinisch unterstützte 
Fortpflanzungen verwendet werden. Sie dürfen nur 
insoweit untersucht und behandelt werden, als dies 
nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
und Erfahrung zur Herbeiführung einer Schwanger-
schaft erforderlich ist. Gleiches gilt für Samen oder 
Eizellen, die für medizinisch unterstützte Fortpflan-
zungen verwendet werden sollen.
Weiters ist § 22 Allgemeines bürgerliches Ge-

setzbuch (ABGB), dessen eigentümliche Sprache 
vom Jahr seiner Erlassung (1811) herrührt, zu be-
achten:
 § 22. Selbst ungeborne Kinder haben von dem Zeit-

puncte ihrer Empfängniß an, einen Anspruch auf 
den Schutz der Gesetze. In so weit es um ihre […] 
Rechte […] zu thun ist, werden sie als Geborne an-
gesehen […]

b) Legitime Zwecke der Untersuchung von 

Embryonen vor der Implantation

Das österreichische FMedG bezeichnet Em-
bryonen also als „befruchtete Eizellen“, das ABGB 
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hingegen als „ungeborne Kinder“. Ich werde im 
Folgenden weithin den allgemein wohl gebräuch-
lichsten Begriff „Embryonen“ verwenden.

Zunächst ist als Gemeinsamkeit des deutschen 
ESchG und des österreichischen FMedG festzuhal-
ten, dass beide Gesetze zu einer Zeit erlassen wur-
den, in der moderne PID-Techniken noch nicht be-
kannt waren. Eine explizite Regelung der modernen 
PID können daher beide Gesetze nicht enthalten; wer 
die Zulässigkeit derselben beurteilen möchte, muss 
somit anspruchsvollere Auslegungsarbeit leisten.

Schon die erste Lektüre der zitierten Gesetzes-
bestimmungen zeigt aber auch einen wesentlichen 
Unterschied zwischen der deutschen und der ös-
terreichischen Rechtslage: Das deutsche ESchG 
regelt nicht explizit, ob bzw. inwieweit eine Unter-
suchung des Embryos vor der Übertragung auf die 
Frau statthaft ist, was zu den oben beschriebenen 
Unsicherheiten führt. § 9 (1) FMedG enthält hinge-
gen insoweit sehr wohl eine Regelung: Embryonen 
dürfen „nur insoweit untersucht und behandelt wer-
den, als dies nach dem Stand der medizinischen Wissen-
schaft und Erfahrung zur Herbeiführung einer Schwan-
gerschaft erforderlich ist.“

Mit anderen Worten: der Zweck einer Unter-
suchung eines Embryos vor der Implantation darf 
nur darin liegen zu bestimmen, ob der Embryo der 
Frau eingesetzt werden und somit eine Schwan-
gerschaft herbeigeführt werden kann. Eine Un-
tersuchung mit dem Zweck der Selektion nach 
Behinderung oder gar Geschlecht bzw. sonstigen 
Eigenschaften ist gemäß der zitierten Bestimmung 
verboten.2 Besonders restriktiv erscheinen die im 
Rahmen der historischen Interpretation zur Er-
mittlung des Willens des Gesetzgebers relevanten 
Gesetzesmaterialien3 (Erläuternden Bemerkungen 
zur Regierungsvorlage des FMedG), die sogar eine 
Untersuchung oder Behandlung der Embryonen 
zur Abwehr einer möglichen Gefahr für die Frau 
oder das gewünschte Kind untersagen.4

c) Beschränkung der Untersuchungsmethoden?

Nachdem nun klargestellt ist, zu welchem 

Zweck das Gesetz eine Untersuchung des Embryos 
vor Einsetzung in die Frau zulässt, stellt sich die 
Frage nach den erlaubten Untersuchungsmitteln. 
Unproblematisch erscheinen nach dem bisher 
Gesagten die mikroskopische Untersuchung oder 
sonstige Methoden, welche die Integrität des Em-
bryos nicht beeinträchtigen.

Schwerer ist jedoch die Frage nach der Zulässig-
keit von Untersuchungen zu beantworten, welche 
die Integrität des Embryos berühren, insbesondere 
weil sie das Risiko in sich bergen, dass der Embryo 
infolge der Untersuchung verletzt wird oder gar ab-
stirbt. Hier muss man zwischen der zivilrechtlichen 
und der strafrechtlichen Ebene unterscheiden.

aa) Zivilrechtliche Implikationen

Für die Frage Rechtmäßigkeit solcher Untersu-
chungen ist § 22 ABGB zu beachten, der „ungebor-
ne Kinder“ – und als solche sind nach h. A. auch in 
vitro gezeugte Embryonen zu betrachten5 – gebo-
renen Menschen gleichstellt, soweit es ihre Rechte 
betrifft. Daraus folgt, dass für die Rechtmäßigkeit 
der Untersuchung von Embryonen die gleichen 
Voraussetzungen gelten wie für die Untersuchung 
von (selbstbestimmungsunfähigen) Menschen, die 
den Mutterleib schon lebend verlassen durften: 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, medizi-
nische Indikation primär zugunsten des Embryos.6

bb) Strafrechtliche Implikationen

Wenngleich die in § 22 ABGB verankerte grund-
sätzliche Gleichstellung der Rechte geborener und 
ungeborener Menschen positiv anzuerkennen ist,7 
muss man sagen, dass Verstöße gegen § 22 ABGB 
– also etwa rechtswidrige Verletzungs- oder gar 
Tötungshandlungen gegen den Embryo im Zuge 
nicht sachgemäßer Untersuchungen – nicht auto-
matisch auch eine Strafsanktion8 nach sich ziehen. 
Eine solche ist bei der Schädigung oder gar Tötung 
in vitro gezeugter Embryonen durch eine Untersu-
chung allenfalls dann denkbar, wenn keine infor-
mierte Zustimmung der Eltern zur Untersuchung 
vorliegt,9 die Behandlung nicht den medizinischen 
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Standards entspricht10 oder unerlaubte Zwecke ver-
folgt (siehe oben b).11

Eine Bestrafung etwa wegen Mordes oder Körper-
verletzung am Embryo nach allgemeinen strafrecht-
lichen Bestimmungen (§§ 75 ff. StGB) käme nach 
h. A. weder bei Embryonen in vitro noch in vivo in 
Betracht, weil sich diese nur auf geborene Menschen 
beziehen.12 Von daher wird eine nicht adäquate (ver-
letzende/tödliche) medizinische Untersuchung des 
Embryos, in welche die Eltern informiert eingewil-
ligt haben, wohl auch nur unter dem Aspekt einer 
mangelhaften medizinisch unterstützten Fortpflan-
zung der Eltern nach §§ 49 (1) in Verbindung mit 
199 (3) Ärztegesetz strafbar sein, nicht aber wegen 
der Verletzung der Integrität des Embryos an sich.

Bei der strafrechtlichen (im Gegensatz zur zivil-
rechtlichen) Beurteilung der medizinischen Sach-
gerechtigkeit solcher Untersuchungen steht somit 
nicht die Integrität des Embryos, sondern der Erfolg 
der medizinisch unterstützten Fortpflanzung im 
Vordergrund. Daher könnte theoretisch (inwieweit 
diese Unterscheidung in der medizinischen Praxis 
relevant ist, kann hier nicht beurteilt werden) eine 
von informierter Zustimmung der Eltern getrage-
ne, für den Embryo riskante Untersuchung wegen 
zu großer Gefahr für den Embryo wegen § 22 ABGB 
rechtswidrig (= verboten) sein, bei medizinischer 
Vertretbarkeit der Untersuchung im Hinblick auf 
die Feststellung der Implantationsfähigkeit aber 
dennoch keine Strafsanktion nach §§ 49 (1) in Ver-
bindung mit 199 (3) Ärztegesetz nach sich ziehen 
(sonstige Strafaktionen wegen der Verletzung/Zer-
störung des Embryos an sich kommen, wie gesagt, 
ohnehin nicht in Betracht).

cc) Die Bedeutung der Unterscheidung zwi-

schen strafrechtlicher und zivilrechtlicher Ebene

Die Unterscheidung der Begriffspaare rechtmä-
ßig/rechtswidrig (= erlaubt/unerlaubt) einerseits und 
strafbar/straflos andererseits ist dem juristischen 
Laien vielleicht nicht sofort einsichtig, verdient 
aber gerade hier besondere Betonung. Sie stellt kei-
neswegs bloß eine spitzfindige Gedankenübung dar, 

sondern hat durchaus praktische Bedeutung: Es soll 
ja noch Menschen geben, die sich an rechtliche Ge- 
und Verbote halten möchten, auch wenn sie keine 
strafrechtlichen Sanktionen zu befürchten haben.

Außerdem sind Schadenersatzansprüche von 
Personen möglich, die im Mutterleib geschädigt 
wurden und daher behindert zur Welt kommen,14 
wie etwa die sogenannten „Contergan-Fälle“ zei-
gen. Konsequenterweise muss man daher auch de-
nen Schadenersatzansprüche zugestehen, die im 
Embryonalstadium in vitro rechtswidrig verletzt 
werden,15 etwa indem sie durch unsachgemäße 
oder aus sonstigen Gründen unzulässige (daher 
rechtswidrige) Präimplantationsdiagnosen ge-
schädigt werden und infolgedessen behindert zur 
Welt kommen. Sich bei der Wahl von Handlungs-
optionen bloß auf die Frage nach strafrechtlichen 
Sanktionen zu konzentrieren, kann somit nicht 
nur vom Standpunkt des rechtstreuen Staatsbür-
gers her bedenklich erscheinen, sondern am Ende 
auch buchstäblich teuer werden.16

d) Präimplantationsuntersuchung durch Zel-

lentnahme

Ein Sonderproblem stellen Untersuchungen 
dar, bei denen dem frühen Embryo eine oder meh-
rere Zelle(n) entnommen und bei bzw. nach der 
Untersuchung zerstört werden.16 Sofern die ent-
nommenen Zellen ihrerseits totipotent sind, liegt 
nach deutschem Recht ein Verstoß gegen das weit 
gefasste Klonverbot des § 6 (1) ESchG vor; nicht 
totipotente Zellen dürfen nach der gegenständli-
chen deutschen Gerichtsentscheidung jedoch zur 
Untersuchung verwendet werden (siehe oben). In 
Österreich ist ein Klonverbot hingegen gesetzlich 
nicht explizit verankert, wobei die h. A. dennoch 
im Wege der Auslegung zumindest für ein Verbot 
des sog. „reproduktiven Klonens“ plädiert.17

Zentrale österreichische Norm ist auch für die-
se Frage wieder die Verwendungsbeschränkung 
für befruchtete Eizellen (Embryonen) und daraus 
entwickelte Zellen in § 9 (1) FMedG. Dem Embryo 
zum Zwecke der PID entnommene Zellen sind, egal 
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ob ihrerseits totipotent oder nicht, als aus der be-
fruchteten Eizelle entwickelte Zellen im Sinne der 
zitierten Bestimmung anzusehen und dürfen daher 
nur für die medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
verwendet werden. Dies ist bei der PID jedoch nicht 
der Fall, da die betroffenen Zellen nicht zwecks 
Herbeiführung einer Schwangerschaft einer Frau 
eingesetzt, sondern zu Untersuchungszwecken 
zerstört werden; gerade das hat der Gesetzgeber 
mit der strengen Verwendungsbeschränkung sol-
cher Zellen verhindern wollen.

Im Unterschied zur deutschen Rechtslage ist in 
Österreich also auch die Verwendung/Zerstörung 
nicht totipotenter dem Embryo entnommener Zel-
len zu Untersuchungszwecken im Rahmen der PID 
m. E. eindeutig18 verboten, und zwar selbst dann, 
wenn sie einem an sich legitimen „übergeordneten“ 
Zweck – der Herbeiführung einer Schwangerschaft 
– dient. Die Verfolgung des legitimen Zwecks muss 
nämlich für jede einzelne Zelle beachtet werden; man 
kann also die Rechtfertigung der PID nicht dadurch 
erreichen, dass man sagt, die Untersuchung (letzt-
lich Zerstörung) der zwecks PID entnommenen Zel-
le diene immerhin mittelbar der Herbeiführung ei-
ner Schwangerschaft, da durch ihre Untersuchung 
festgestellt werde, ob der Embryo, dem sie entnom-
men wurde, im Sinne des § 9 (1) FMedG zur Herbei-
führung einer Schwangerschaft geeignet sei.

Dem könnten Überlegungen von Kopetzki19 (die 
er allerdings im Rahmen der Erörterung der Zuläs-
sigkeit von Forschungen an embryonalen Stamm-
zellen entwickelt hat) entgegengehalten werden, 
der die angesprochene Verwendungsbeschränkung 
nur auf die dem Embryo entnommene totipotente 
Zelle anwenden möchte. Bloß pluripotente Zellen 
würden demnach nicht der Verwendungsbeschrän-
kung unterliegen. Folgt man dieser Argumentati-
on, könnte man Untersuchungen des Embryos 
durch Entnahme (und letztlich Zerstörung) von 
pluripotenten Zellen rechtfertigen.

Kopetzki begründet die Differenzierung zwi-
schen totipotenten und pluripotenten Zellen mit 
einem argumentum ad absurdum:20 Behandle man 

totipotente und pluripotente Zellen gleich, „dann 
wären nicht nur die befruchtete Eizelle und die to-
tipotenten Stammzellen als ‚entwicklungsfähige’ 
Zellen anzusehen, sondern alle Zellen, die sich im 
Laufe der Embryonalentwicklung herausbilden. 
Bei einem solchen Verständnis müsste man sowohl 
den Fötus in utero als auch jede einzelne Körperzel-
le des geborenen Menschen der Legaldefinition des 
§ 1 Abs 3 [FMedG] zuordnen, weil sich letztlich jede 
humane Zelle aus der befruchteten Eizelle ‚entwi-
ckelt’ hat. […] Eine derart absurde Konsequenz ist 
dem FMedG nicht zu unterstellen.“

Eine genauere Betrachtung zeigt freilich, dass 
die von Kopetzki aufgezeigten Alternativen kei-
neswegs die einzig denkbaren sind. Berücksichtigt 
man den Schutzweck des FMedG – Verhinderung 
des Missbrauchs von durch die Zulassung der IVF 
eröffneten medizinischen Möglichkeiten –, so kann 
man durchaus auf eine sinnvolle Abgrenzungsvari-
ante kommen: Sobald nämlich das IVF-Verfahren 
durchgeführt und die Implantation des Embryos 
in die Frau somit vollbracht ist, haben die spezifi-
schen aus der IVF entstehenden Gefahren – jeden-
falls für den implantierten Embryo – ein Ende. Da 
das FMedG nicht die Aufgabe hat, aus der Schwan-
gerschaft an sich resultierenden Missbrauchsmög-
lichkeiten des Embryos zu begegnen, kommt aber 
auch der spezifische Schutzzweck des FMedG bzw. 
des hier einschlägigen Verwendungsverbotes des 
§ 9 (1) leg. cit. nicht mehr zum Tragen.

Auf Untersuchungen am Kind im Mutterleib 
oder gar an der Frau selbst ist das FMedG daher 
nicht anwendbar. Damit ist mit der Einpflanzung 
des Embryos bzw. dem Beginn der Schwangerschaft 
eine sowohl mit dem Gesetzeszweck in Einklang 
stehende als auch in der Praxis gut handhabbare 
Grenze gefunden und die von Kopetzki ins Treffen 
geführte absurde Konsequenz vermieden.

e) Präimplantationsdiagnose durch Polkörper-

untersuchung

Eine Sonderstellung nimmt schließlich auch 
die Polkörperdiagnose ein, welche als Präfertili-
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sationsdiagnose bezeichnet wird, weil sie zwar 
nach Spermieninjektion in die Eizelle, aber vor 
Verschmelzung der Zellkerne durch Entnahme von 
Zellteilen (Polkörpern) erfolgt. Ob nach österreichi-
schem Recht befruchtete Eizellen im Sinne des 
§ 1 (3) FMedG21 bzw. „ungeborne Kinder“ gemäß § 22 
ABGB schon bei Vereinigung zwischen Spermium 
und Eizelle oder erst nach Verschmerzung der Zell-
kerne vorliegen, ist nicht zweifelsfrei geklärt;22 die 
Klärung wäre für die Zulässigkeit dieses Verfahrens 
m. E. jedoch nicht von entscheidender Bedeutung. 
Bloße Zellteile unterliegen mangels Qualifikation 
als entwicklungsfähige Zellen i. S. d. § 1 (3) FMedG 
nämlich nicht den Verwendungsbeschränkungen 
des § 9 (1) leg. cit.

Sofern also die Polkörperdiagnose als Untersu-
chung zur Herbeiführung einer Schwangerschaft 
(und wiederum nicht z. B. zur Feststellung sonsti-
ger Eigenschaften bzw. Behinderungen) angesehen 
werden kann, ist sie grundsätzlich zulässig. Wichtig 
ist, sofern man vom Vorliegen eines Embryos bzw. 
eines „ungeborenen Kindes“ gemäß § 22 ABGB aus-
geht, nur, dass durch die Entnahme von Zellteilen 
(Polkörpern) bei ex ante-Betrachtung keine Zerstö-
rung oder Beschädigung der befruchteten Eizelle, 
die ihre Implantation verunmöglicht, zu erwarten 
oder nur mit medizinisch vertretbarer (geringer) 
Wahrscheinlichkeit (dazu oben c) zu befürchten ist. 
Sonst würde aus einer erlaubten Zelluntersuchung 
der Verbrauch bzw. die Verwendung einer (befruch-
teten) Eizelle zu anderen – verbotenen – Zwecken 
als zur Herbeiführung einer Schwangerschaft bzw. 
eine gemäß § 22 ABGB rechtswidrige Verletzung/
Tötung des Embryos.

Auf Ebene des FMedG zum selben Ergebnis 
kommt, wer mangels Kernverschmelzung noch 
nicht vom Vorliegen einer befruchteten Eizelle 
i. S. d. § 1 (3) FMedG bzw. eines Embryos gemäß 
§ 22 ABGB, sondern von noch (mehr oder weniger) 
selbständigen, weil nicht (vollständig) vereinigten 
Samen- und Eizellen ausgeht. Die Verwendungs-
beschränkungen des § 9 (1) FMedG gelten nämlich 
auch für Samen- und Eizellen, welche für die IVF 

verwendet werden sollen. Die mit § 22 AGBG ver-
bundene Problematik könnte bei solcher Betrach-
tung jedoch nicht auftreten.

f) Ergebnisse

Nach österreichischem Recht ist somit die 
vom deutschen Gericht in der gegenständlichen 
Entscheidung für zulässig erklärte Präimplanta-
tionsuntersuchung verboten. Dabei macht es bei 
richtiger Betrachtung keinen Unterschied, ob die 
entnommenen Zellen ihrerseits totipotent sind 
oder nicht, da für beide Zellarten die strenge Ver-
wendungsbeschränkung gemäß § 9 (1) FMedG gilt.

Eine Untersuchung, die – wie etwa die Polkör-
perdiagnose – ohne Zellentnahme auskommt und 
für den Embryo ungefährlich oder zumindest medi-
zinisch indiziert ist, lässt die zitierte Bestimmung 
jedoch zu, sofern der Zweck der Untersuchung in 
der Feststellung der Implantationsfähigkeit (nicht 
aber sonstiger Selektionskriterien) besteht.

3. Schlussbemerkungen zu rechtspolitischen 
und rechtsethischen Aspekten

Betrachtet man diese auf rechtsdogmatischem 
Wege erzielten Ergebnisse, so sind die Wertungs-
widersprüche, die das deutsche Gericht (siehe 
Punkt 1. a. E. dieser Abhandlung) aufgezeigt hat, 
auch für das österreichische Recht nicht zu leug-
nen. Auch in Österreich wird das Verbot kritisiert, 
Embryonen vor der Implantation auf allfällige Be-
hinderungen hin zu untersuchen; dies vor dem 
Hintergrund der Möglichkeit, ungeborene behin-
derte Kinder bis zur Geburt straflos, nach Auffas-
sung mancher Senate des Obersten Gerichtshofes 
(OGH) sogar rechtmäßig,23 durch Abtreibung zu 
töten, was für Frauen bzw. Eltern, die ein behinder-
tes Kind nicht akzeptieren wollen (und das sind, 
glaubt man den medial immer wieder kolportier-
ten Zahlen, die meisten), die Notwendigkeit einer 
belastenden „Schwangerschaft auf Probe“ mit sich 
bringe.24 Aus dieser Konstellation werden dann Ar-
gumente für die „Liberalisierung“ der PID zu ge-
winnen versucht.
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Diese Gedankenführung erscheint auf den ers-
ten Blick unmittelbar einleuchtend, lebt bei genau-
erer Betrachtung aber von der Verschleierung einer 
wesentlichen und keineswegs evidenten Vorausset-
zung: dass nämlich die (straf-)rechtliche Regelung 
des Status des ungeborenen Kindes bzw. des Em-
bryos in vitro und deren herrschende Auslegung 
den unverrückbaren Bezugspunkt weiterer rechtli-
cher Betrachtungen darstellen. Man kann nämlich 
auch den umgekehrten Weg gehen und fragen, ob 
nicht gerade dieser Bezugspunkt sehr wohl „ver-
rückt“ werden sollte.

Als ersten Schritt bei dieser „Verrückung“ 
braucht man nur § 22 ABGB ernst zu nehmen und 
daher die Abtreibung (zumindest in den Fällen, in 
denen kein vitaler Konflikt zwischen dem Lebens-
recht des Kindes und dem der Mutter vorliegt) als 
zwar straflos, aber rechtswidrig anzusehen, wie dies 
der OGH immerhin schon im Zusammenhang mit 
der sog. „Fristenlösung“ tut.25 Nichts Durchschla-
gendes spricht dagegen, das Rechtswidrigkeits-
verdikt des OGH auch auf Fälle der Straflosigkeit 
nach der eugenischen Indikation auszuweiten.26 
Damit könnte auch nicht mehr argumentiert wer-
den, mangels pränataler Untersuchungsmöglich-
keit müsse die Frau auf eine „Schwangerschaft auf 
Probe“ und letztlich auf die viel belastendere Ab-
treibung „ausweichen“. Gerade diese Möglichkeit 
stünde ihr dann nämlich nicht mehr rechtmäßig 
zur Verfügung, sodass der – erst durch die unzu-
treffende Qualifikation der eugenischen Indikation 
entstandene – Wertungswiderspruch zu den stren-
gen Verwendungsbeschränkungen zum Schutze 
des Embryos in vitro wegfiele.

Der Umstand, dass selbst bei solcher Betrach-
tung immerhin die Straflosigkeit der Abtreibung 
im Rahmen der eugenischen Indikation aufrecht 
bliebe, könnte als verbliebenes Spannungsfeld im 
Hinblick auf § 22 ABGB nicht das Ausmaß wie beim 
derzeitigen status quo erreichen; auch diesbezüg-
lich stünde aber zur Förderung des Lebensschut-
zes die Möglichkeit zu weiterem „Spannungsab-
bau“ auf legistischem Wege offen, der man keine 

Denkverbote entgegensetzen sollte. So ist etwa in 
Deutschland im Zuge der letzten grundlegenden 
Novellierung des § 218a dStGB die eugenische In-
dikation abgeschafft worden.27 Wieso sollte nicht 
auch Österreich diesen Weg gehen?

Abschließend ist aber einzugestehen, dass auf 
diesem Gebiet alle Wertungswidersprüche wohl nur 
unter aus heutiger Sicht utopischen Voraussetzun-
gen ausgeräumt werden könnten. Das Wurzelübel 
liegt nämlich in der Zulassung der IVF und der zu 
weitgehenden Straffreistellung der Abtreibung. Nur 
wenn die Gesellschaft die Kraft hätte, dem Drängen 
der katholische Kirche28 zu entsprechen und die-
se Übel zu beseitigen, könnte ein (soweit hinieden 
überhaupt möglich) in sich schlüssiges, der Men-
schenwürde und dem Lebensschutz entsprechend 
Rechnung tragendes System etabliert werden.
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